
Abänderungsantrag 

des Abgeordneten Dr. Martin Graf 
und weiterer Abgeordneter 

zu Top 19), Bericht des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung 
über die Regierungsvorlage (1927 d.B.): Bundesgesetz, mit dem ein FWIT-Rat-Ge­
setz erlassen wird und das Forschungs- und Technologieförderungsgesetz, das For­
schungsorganisationsgesetz, das Innovationsstiftung-Bildung-Gesetz, das FTE-Nati­
onalstiftungsgesetz sowie das Universitätsgesetz 2002 geändert werden (FWIT-Rat­
Errichtungsgesetz - FREG) (1997 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der oben bezeichnete Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 1 § 4 Abs. 4 wird folgende neue Z 6 angefügt: 

„6. Mitarbeiter und Funktionäre einer gesetzlichen Interessenvertretung." 

Begründung 

Es besteht ein berechtigter Zweifel an der Entsendungsmöglichkeit von Mitarbeitern 
und Funktionären einer gesetzlichen Interessenvertretung in die Ratsversammlung 
des neu zu errichtenden Forschungs-, Wissenschafts-, Innovations- und Technologie­
entwicklungsrat („FWIT-Rat"). Aus diesem Grund soll dies - wie auch für Funktionäre 
politischer Parteien - gesetzlich ausgeschlossen werden. 
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